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Ortsgemeinde Imsbach – Bebauungsplan „Solarpark Kaiserstraße II“ 
Begründung zur Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB“ 

1 ANLASS & ZIEL DER PLANUNG 

Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, und im Zuge der Energie-
wende, beabsichtigt die EnBW Solar GmbH in den Ortsgemeinden Imsbach und Börrstadt im 
Donnersbergkreis, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage als „Interkommunaler Solarpark Börrstadt 
und Imsbach“ zu errichten. Sie soll aufgeteilt sein in die beiden Bebauungspläne „Solarpark Kai-
serstraße I“ (Gemarkung Börrstadt) und „Solarpark Kaiserstraße II“ (Gemarkung Imsbach). In 
diesem Rahmen hat die EnBW Solar GmbH zwei geeignete Einzelflächen auf der Gemarkung 
Imsbach ermittelt, welche an der Autobahn A63 liegen. 

Anlass der Planung ist eine vorangegangene Photovoltaikstudie der Verbandsgemeinde Winn-
weiler vom 07.07.2022. Die Flächen wurden aufgrund ihrer grundsätzlichen Eignung sowie der 
nach § 37 EEG möglichen Förderfähigkeit als geeignete Flächen ermittelt. Der Gemeinderat der 
Ortsgemeinde Imsbach hat daraufhin am 26.09.2022 den Antrag zur Aufnahme aller Potenzial-
flächen der Studie in der Gemarkung in den Flächennutzungsplan beschlossen. Die Flächen sol-
len nun planungsrechtlich als Sondergebiet Photovoltaik (PV) ausgewiesen werden. 

Im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung zur Aufstellung des Bebauungsplans vom 
08.02.2023 wurde eine Namensänderung vom „Solarpark Imsbach“ zum „Solarpark Kaiserstraße 
II“ vorgenommen. Der Aufstellungsbeschluss sowie der Beschluss zur frühzeitigen Offenlage be-
sitzen weiterhin Gültigkeit. 

Die obere Landesplanungsbehörde - Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd – hat die 
Abweichung von raumordnerischen Zielen „Vorranggebiet Landwirtschaft“ und „Vorranggebiet Bi-
otopverbund" für die Flächen in Imsbach und Börrstadt geprüft. Dies geschah unter Beteiligung 
der Planungsgemeinschaft Westpfalz, der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und der Obe-
ren Naturschutzbehörde der SGD Süd. Dieses Zielabweichungsverfahren wurde durch die Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Süd für alle Teilflächen des „Solarpark Kaiserstraße I“ und für 
die Teilflächen 1 und 2 des „Solarpark Kaiserstraße II“ positiv beschieden (Schreiben vom 
26.06.2023).  

Lediglich der nördliche Bereich der Teilfläche 3 des „Solarpark Kaiserstraße II“ auf der Gemar-
kung Imsbach (ca. 2 ha) wurde hinsichtlich der Zielabweichung negativ beschieden.  Der südliche 
Bereich der Teilfläche 3 mit ca. 4,1 ha Fläche könnte laut ZAV-Bescheid für den Solarpark wei-
terentwickelt werden.  

Den Empfehlungen und vorgebrachten Anregungen der Planungsgemeinschaft Westpfalz, der 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, der Oberen Naturschutzbehörde der SGD Süd sowie 
der Oberen Landesplanungsbehörde wurde gefolgt: Aus dem Bauleitverfahren wird die gesamte 
Teilfläche 3 (freiwillig 6,1 ha statt 2 ha) gestrichen. Der Geltungsbereich des Vorentwurfs wurde 
dahingehend entsprechend reduziert. 
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Ortsgemeinde Imsbach – Bebauungsplan „Solarpark Kaiserstraße II“ 
Begründung zur Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB“ 

2 PLANGEBIET UND VERFAHRENSWAHL 

2.1 Standortauswahl 

In der Photovoltaik-Studie der Verbandsgemeinde Winnweiler wurden alle Teilflächen des vorge-
sehenen Solarparks als Potentialflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen eingestuft und aus-
gewiesen. Insofern wurde der Planungswille der Verbandsgemeinde für den Standort berücksich-
tigt.  

§ 37 EEG gibt die Fördermöglichkeiten zur Nutzung solarer Strahlungsenergie vor. Nach Abs. 1 
Nr. 2 lit. c EEG sind Flächen entlang von Autobahnen förderfähig. Die Teilflächen befinden sich 
vollständig innerhalb des 500-m-Korridors, der mit dem EEG 2023 eingeführt wurde. 

Darüber hinaus sind Solaranlagen im Außenbereich nach neuer Gesetzeslage privilegierte Vor-
haben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 8 b BauGB, wenn sie innerhalb eines 200-m-Korridors von 
Autobahnen und Schienenwegen des übergeordneten Netzes liegen. Damit unterstützt die Bun-
desregierung das Ziel, den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen zu beschleunigen. Ein Großteil der 
Flächen des geplanten Solarparks befinden sich ganz oder teilweise innerhalb des 200-m-Korri-
dors der A63. Sie unterstützen also das Ziel des Bundes, Flächen an Infrastrukturtrassen für die 
Energiewende zu nutzen. Lediglich für Teile der Fläche 1 gilt diese Privilegierung nicht.  

Zudem liegen beide Flächen in einer landwirtschaftlich benachteiligten Gebietskulisse. Das Vor-
haben kann somit nach derzeitigem Kenntnisstand nach dem § 37 EEG gefördert werden. 

Andernfalls könnte der erzeugte Strom auch über PPA (Power Purchase Agreements), also Ver-
träge zwischen einem Abnehmer und einem Erzeuger erneuerbarer Energien, vermarktet wer-
den.  

2.2 Lage und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Gemarkung Imsbach südöstlich der Ortslage Imsbach. 
Der Geltungsbereich beinhaltet die Flurstücksnummern 1332, 1334, 1335, 1336, 1337/1 und 
1342 (jeweils vollständig). 

Der Geltungsbereich Fläche 1 liegt an der A63 (nördlich) beinhaltet in der Flur 0 das Flurstück 
1342 und grenzt an folgende Flurstücknummern an: 

- Im Norden: Gemarkung Imsbach, Flur 0 Flst. 1345 
- Im Osten: Gemarkung Imsbach, Flur 0 Flst. 1349 (Wirtschaftsweg) 
- Im Süden: Gemarkung Imsbach, Flur 0 Flst. 1341, 1340/3 
- Im Westen: Gemarkung Alsenbrück-Langmeil, Flur 0 Flst. 1872 

Fläche 2 (zwischen A63 und L401) beinhaltet in der Flur 0 die Flurstücke 1332, 1334, 1335, 1336 
und 1337/1 und grenzt an folgende Flurstücknummern an: 

- Im Norden: Gemarkung Imsbach, Flur 0 Flst. 1337/2 (Wirtschaftsweg)  
- Im Osten: Gemarkung Börrstadt, Flur 0 Flst. 2708 (Projektfläche Solarpark Kaiserstraße 

I) 
- Im Süden: Gemarkung Börrstadt, Flur 0 Flst. 2707 (Landstraße L401)  
- Im Westen: Gemarkung Imsbach, Flur 0 Flst. 1337/2 (Grünstreifen der A63) 

Die genaue Lage kann dem nachfolgenden Lageplan entnommen werden. 
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Begründung zur Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB“ 

 

Abbildung 1: Lageplan; © OpenStreetMap-Mitwirkende; Plangebiet rot markiert durch Enviro-Plan 2023 

2.3 Mögliche Standortalternativen 

Innerhalb der Gemarkung Imsbach lassen sich hinsichtlich der Prüfung raumordnerischer Rest-
riktionen weitere Flächen identifizieren, welche potenziell für eine PV-Freiflächenanlage geeignet 
sind. Die ermittelten Flächen für den „Solarpark Kaiserstraße II“ sind in der Photovoltaik-Studie 
der Verbandsgemeinde Winnweiler vom 07.07.2022 als Potenzialflächen für Freiflächensolaran-
lagen eingestuft und ausgewiesen. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Imsbach hat am 26.09.22 
alle Flächen der Studie bestätigt. Mit dem Beschluss beantragt der Ortsgemeinderat die Auf-
nahme aller Potenzialflächen in das Verfahren zur Flächennutzungsplanfortschreibung. Nach der 
Zustimmung der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde werden alle Flächen der Studie in 
das Verfahren zur Flächennutzungsplan-Änderung mitaufgenommen. 

Die Studie weist weitere Flächen unter anderem in der Gemarkung Imsbach als geeignet für So-
larparks aus. Bei der Auswahl der Flächen wurde darauf geachtet, dass zur Steigerung der Effi-
zienz größere zusammenhängende Flächen genutzt werden und diese in der stark vorgeprägten 
Infrastrukturtrasse Autobahn orientiert sind. Die Lage an der Infrastrukturtrasse Autobahn A 63 
entspricht den landespolitischen und raumordnerischen Zielen. Dies bestätigt die Obere Landes-
planungsbehörde in ihrem Schreiben vom 26.06.2023. Die Flächenauswahl erfolgte auch dahin-
gehend, dass sich hier die Flächen in Imsbach direkt an die Projektflächen der Gemarkung Bör-
rstadt anschließen. Zudem sind alle Flächen entfernt von den umliegenden Siedlungskörpern.  

Weiter hat die SGD Süd im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens die Abweichung vom 
raumordnerischen Ziel „Vorranggebiet für die Landwirtschaft“ für die beiden Teilflächen 1 und 2 
positiv beschieden. Der nördliche Bereich (ca. 2 ha) der dritten Teilfläche wurde negativ beschie-
den. Die Vorhabenträgerin hat daraufhin entschieden, die gesamte Teilfläche 3 mit ca. 6,1 ha aus 
dem Bauleitverfahren zu streichen, statt nur den betroffenen nördlichen Bereich mit  ca. 2 ha, und 
ist damit den Empfehlungen der beteiligten Träger öffentlicher Belange freiwillig gefolgt. Näheres 
hierzu findet sich in Kapitel 1.  

1 2 
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3 ÜBERGEORDNETE UND SONSTIGE VORLIEGENDE PLANUNGEN 

3.1 Landesentwicklungsprogramm 

Im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV, 2008, mittlerweile vier Teilfortschreibungen 2013, 
2015, 2017 und 2023, u.a. mit den Themen erneuerbare Energien allgemein und Windkraft im 
Speziellen) wird Teilfläche 1 als landesweit bedeutsamer Bereich für Landwirtschaft festgelegt. 
Teilfläche 2 ist im Bereich einer großräumigen Straßenverbindung. 

Zur Landwirtschaft trifft das LEP unter anderem folgende Aussage: 

Z 120 Die landesweit bedeutsamen Bereiche für die Landwirtschaft (s. Karte 15: Leitbild 
Landwirtschaft) werden durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten in den regionalen Raumordnungsplänen konkretisiert und gesichert. 

G 121  Die dauerhafte Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für außerlandwirt-
schaftliche Zwecke soll auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

Die Aussagen des ROP werden im nächsten Unterkapitel aufgeführt. Eine dauerhafte Inan-
spruchnahme der landwirtschaftlichen Fläche mit PV-Anlagen ist nicht geplant. Nach der Nut-
zungsdauer sollen alle Anlagenteile zurückgebaut und der Ausgangszustand wieder hergestellt 
werden. Bodenverdichtungen und -versiegelungen sollen ebenfalls wieder aufgelöst werden, so-
dass die Flächen anschließend wieder landwirtschaftlich genutzt werden können. 

Das LEP 2008 trifft zur Energieversorgung u.a. folgende Aussagen:  

G 161 Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausge-
baut werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderati-
ons-, Koordinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Be-
rücksichtigung der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den wei-
teren Ausbau von erneuerbaren Energien geschaffen werden. 

Auf Verbandsgemeindeebene wurden die Flächen des Geltungsbereichs als geeignete Standorte 
für Photovoltaikanlagen identifiziert. 

Z 162  Die Regionalplanung trifft auf der Basis handlungsorientierter Energiekonzepte 
Festlegungen zur räumlichen Nutzung erneuerbarer Energien, zur Energieeinspa-
rung und zur effizienten und rationellen Energienutzung. Dabei ist orts- bzw. regi-
onsspezifischen Besonderheiten Rechnung zu tragen. 

Am 17.01.2023 hat der Ministerrat den Beschluss zur Vierten Teilfortschreibung des LEP IV ge-
fasst. Somit wurde das Kapitel Erneuerbare Energien fortgeschrieben. Änderungen sind bspw. in 
den folgenden Zielen und Grundsätzen zu finden: 

G 166 Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen flächenschonend, insbesondere auf zivilen 
und militärischen Konversionsflächen, entlang von linienförmigen Infrastrukturtras-
sen sowie auf ertragsschwachen, artenarmen oder vorbelasteten Acker- und Grün-
landflächen errichtet werden. Als Kenngröße für vergleichsweise ertragsschwä-
chere landwirtschaftliche Flächen soll die regionaltypische Ertragsmesszahl her-
angezogen werden. 

Z 166 b In den Regionalplänen sind zumindest Vorbehaltsgebiete für Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen, insbesondere entlang linienförmiger Infrastrukturtrassen, auszu-
weisen. 

G 166 c Durch ein regionales und landesweites Monitoring soll die Überplanung und Nut-
zung von Ackerflächen für den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen beobach-
tet werden. 
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Mit dieser Fortschreibung des LEP IV wird deutlich, dass der Ausbau von Freiflächen-Photovol-
taikanlagen ein höherer Stellenwert auf Landesebene beigemessen wird. Um dem Gerecht zu 
werden, sollen auf regionaler Ebene Vorbehaltsgebiete insbesondere entlang von linienförmigen 
Infrastrukturtrassen ausgewiesen werden. 

Zusätzlich wird dem G 166 und dem Z 166 b mit dem interkommunalen Solarpark Rechnung 
getragen, da sich alle Flächen entlang der dominanten Infrastrukturtrasse A63 und der L401 so-
wie einer Bahntrasse befinden. Somit wird ein ausgewiesenes Ziel der Raumordnungsplanung 
des Landes erfüllt. Dies wurde auch mit der Entscheidung der oberen Landesplanungsbehörde, 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, bestätigt. Sie und die Planungsgemeinschaft 
Westpfalz begründeten dies u.a. mit der Entscheidung des Gesetzgebers, Solarparks längs von 
einem 200m-Korridor von Autobahnen und zweigleisigen Schienenwegen als privilegierte Vorha-
ben anzusehen (§ 35 Abs. 1 BauGB) sowie der Erweiterung der Förderfähigkeit innerhalb eines 
500m-Korridors durch das EEG 2023. 

 

    

Abbildung 2: LEP IV; Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - © 2018; Geltungsbereich 
grob schwarz markiert durch Enviro-Plan 2023 

Im Rahmen der laut EEG förderfähigen Flächen können die Grundsätze und Ziele der Landesre-
gierung beachtet werden. Gleichzeitig können so dosiert landwirtschaftliche Nutzflächen kumu-
liert (sprich, besser mehrere große, zusammenhängende Flächen als viele kleine Flächen für PV-
Anlagen) einer anderen Nutzung zugeführt werden, um einen Beitrag an der Energiewende leis-
ten zu können. 

3.2 Regionaler Raumordnungsplan 

Der Regionale Raumordnungsplan (ROP) Westpfalz IV aus dem Jahr 2012 zeigt, dass sich zwi-
schen der ersten und zweiten Teilfläche eine großräumige Verbindung des Straßennetzes, die 
A63, befindet. Südlich entlang der zweiten Teilfläche verläuft die L401 als regionale Verbindung. 
Weiter definiert er Flächen teilweise als Vorranggebiet für die Landwirtschaft, wie Abbildung 3 
zeigt. 

Hierzu trifft der ROP folgende Aussage: 
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Begründung zur Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB“ 

Z 28  Innerhalb der Vorranggebiete für die Landwirtschaft hat die der Erfüllung der Funktionen 
der landwirtschaftlichen Produktion dienende Landbewirtschaftung Vorrang vor konkurrie-
renden Nutzungsansprüchen. 

Gem. des § 2 EEG hat die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen 
Nebenanlagen ein überragendes öffentliches Interesse. Sie dienen der öffentlichen Sicherheit. 
Die erneuerbaren Energien sollen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutz-
güterabwägungen eingebracht werden.  

Zusätzlich befinden sich die Flächen größtenteils innerhalb des 200-m-Korridors an der A 63 und 
sind somit gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 b BauGB privilegiert. 

Seit der Erstellung des aktuellen ROP hat die Nutzung und der Ausbau an Erneuerbarer Energie 
stetig an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt durch die Klimakrise und den Krieg in der Ukraine. 
Hinzu kommt die Nähe zu den überörtlichen Straßen – die Kumulation von Infrastrukturen ist 
ebenfalls ein angestrebtes Ziel der Raumplanung. In gewissem Ausmaß kann die Fläche zudem 
der Landwirtschaft erhalten bleiben und wird nach Nutzungsaufgabe wieder komplett der Land-
bewirtschaftung zugewidmet. Insofern erscheint es vertretbar, das Vorranggebiet der Erzeugung 
von Solarenergie zunächst hintenanzustellen. Zu diesem Entschluss kam auch die Obere Lan-
desplanungsbehörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) - im Rahmen des Zielabwei-
chungsverfahrens. Die Abweichung vom vorliegenden Ziel für das geplante Vorhaben wurde im 
Verfahren von der SGD positiv beschieden (Bescheid vom 26.06.2023) und die Verträglichkeit 
mit dem ROP IV Westpfalz bestätigt. 

Einige Vorranggebiete Regionaler Biotopverbund befinden sich in der Nähe des Plangebiets, je-
doch nicht direkt auf dem Plangebiet. 

  

     

Abbildung 3: ROP Westpfalz IV; Datenquelle Grundlagenkarte (Auszug DTK 100): Geobasisinformationen der Vermessungs- und 
Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz – 2017; Teilflächen grob schwarz markiert durch Enviro-Plan 2023 

1 
2 
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3.3 Flächennutzungsplan 

Der aktuell gültige Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2006 befindet sich in Fortschreibung. 
Demnach sind die Teilflächen aktuell vor allem landwirtschaftliche Flächen, wie Abbildung 4: FNP 
Fortschreibung zeigt.  

Der überwiegende Teil der ersten und ein kleiner Bereich der zweiten Teilfläche ist als Fläche mit 
geplanten Maßnahmen des Naturschutzes dargestellt.  

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Imsbach hat am 26.09.22 den Antrag beschlossen, alle 
Potenzialflächen der Photovoltaik-Studie in der Gemarkung in das Verfahren zur Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans aufzunehmen. Damit kommt er dem Beschluss des Verbandsgemein-
derats nach, nach der Beteiligung der Ortsgemeinden die Studie in das Verfahren zur Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans aufzunehmen. Dementsprechend wird der Flächennutzungs-
plan bereits angepasst. 

 

 

Abbildung 4: FNP Fortschreibung; https://www.winnweiler-vg.de/fileadmin/dokumente/Rathaus/Bekannmachun-
gen/FNP/2.3_FNP_Winnweiler_Plan_S%C3%BCd.pdf; Teilflächen grob rot markiert durch Enviro-Plan 2023 

 

Abbildung 5: Rechtskräftiger FNP; VG Winnweiler; Teilflächen grob rot markiert durch Enviro-Plan 2023 

3.4 Landschaftsplan 

Laut Landschaftsplan liegt das Plangebiet in der naturräumlichen Einheit Saar-Nahe-Bergland, in 
der Kaiserstraßensenke und in der Bodengroßlandschaft mit hohem Anteil an Sand-, Schluff- und 
Tonsteinen, häufig im Wechsel mit Löss. (https://www.winnweiler-vg.de/rathaus/bauen-und-
wohnen/bauleitplaene-im-verfahren; Stand 11.10.2022) 

1 2 
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Abbildung 6: Karte 10 – Konflikte, Vorentwurf; https://www.winnweiler-vg.de/fileadmin/dokumente/Rathaus/Bekannmachun-
gen/FNP/4.10_LP_Winnweiler_Konflikte.pdf; Stand 2013; Teilflächen grob schwarz markiert durch Enviro-Plan 2023 

Im Bereich der ersten und zweiten Teilfläche werden im Landschaftsplan zwei bestehende 
Konflikte benannt. Zum einen die „Zerschneidung der Kaiserstraßensenke durch die A63“ sowie 
die „Erweiterung Industriegebiet `Am Stundenstein`“. (https://www.winnweiler-
vg.de/fileadmin/dokumente/Rathaus/Bekannmachungen/FNP/4.1_Landschaftsplan_Winnweiler
_Bericht.pdf; Stand 12.10.2022). Da PV-Freiflächenanlagen keine Barriere gegenüber kleineren 
Säugetieren darstellen, führt die geplante Anlage voraussichtlich zu keinen zusätzlichen 
Konflikten mit der geplanten Maßnahme. Im weiteren Varfahren sind ggf. geeignete Maßnahmen 
zu entwickeln, um der Art die benötigten Versteck- und Deckungsmöglichkeiten zu bieten. 

Gemäß Landschaftsplan der VG Winnweiler und unter Rücksprache mit der UNB wird die 
Autobahnbrücke südlich des geplanten Solarparks trotz eingeschränkter Eignung von der 
Wildkatze als Wanderkorridor genutzt. Hierauf wird im Umweltbericht näher eingegangen. 

 

Abbildung 7: Potenzielle Wassererosionsgefährdung; https://www.winnweiler-vg.de/fileadmin/dokumente/Rathaus/Bekannmachun-
gen/FNP/4.3b_LP_Winnweiler_Erosion.pdf; Teilflächen grob rot markiert durch Enviro-Plan 2023 

Entsprechend Abbildung 7 befinden sich die Teilflächen in einem Bereich mit grundsätzlicher 
Wassererosionsgefährdung. Diese Gefährdung geht vor allem durch intensive Landwirtschaft 
hervor, in den Phasen mit geringem Bewuchs der Fläche. Mit PV-Anlagen kann unter den 
Modulen eine extensive Bewirtschaftung erfolgen. Durch den Bewuchs wird die potenzielle 
Gefährdung reduziert. 

  

1 2 

1 2 
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3.5 Bebauungsplan 

Für das Plangebiet oder angrenzend liegt nach derzeitigem Kenntnisstand kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vor.  

3.6 Städtebauliches Konzept  

Geplant ist ein „Interkommunaler Solarpark Börrstadt und Imsbach“, welcher aus den Bebauungs-
plänen „Solarpark Kaiserstraße I“ und „Solarpark Kaiserstraße II“ besteht. Die PV-Freiflächenan-
lage, insgesamt bestehend aus sechs Teilflächen, soll eine Gesamtleistung von etwa 38 MWp bei 
einer Fläche von ca. 35 ha Größe haben. Dabei sollen sich zwei Teilflächen auf der Gemarkung 
Imsbach befinden und den Bebauungsplan „Solarpark Kaiserstraße II“ bilden. Die Größe dieser 
Flächen beträgt insgesamt ca. 12 ha. Für den Bebauungsplan „Solarpark Kaiserstraße II“ ist eine 
Leistung von ca. 12 MWp zu erwarten.  

3.7 Sonstige kommunale Planungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) 

Die Photovoltaikstudie der Verbandsgemeinde Winnweiler vom 07.07.2022 weist alle Teilflächen 
des Geltungsbereichs als geeignet für die Photovoltaiknutzung aus. 

  

 

Abbildung 8: Photovoltaikstudie der VG Winnweiler (2022); Teilflächen grob rot markiert durch Enviro-Plan 2023 

Den Ergebnissen dieser Studie kam der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Imsbach am 
26.09.22 durch den Beschluss nach, zu beantragen, dass alle Potenzialflächen der Photovoltaik-
Studie in der Gemarkung in das Verfahren zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde aufgenommen werden. Mit den beiden Beschlüssen stehen sowohl die Orts-
gemeinde als auch die Verbandsgemeinde einer Entwicklung von Photovoltaikanlagen auf den 
Flächen der Studie positiv gegenüber. 

  

1 2 
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4 BESTANDSANALYSE 

4.1 Bestehende Nutzungen 

Alle Teilflächen des Geltungsbereichs befinden sich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen und 
umfassen gemeinsam eine Fläche von ca. 12 ha.   

4.2 Angrenzende Nutzungen 

Rund um die erste Teilfläche befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Süden grenzt 
nach wenigen Metern die A63 an die Teilfläche an. 
An die zweite Teilfläche grenzt die A63 im Nordosten an. Im Süden führt die L401 daran vorbei. 
Östlich schließt eine landwirtschaftlich genutzte Fläche an, welche Bestandteil des interkommu-
nalen Solarparks auf Börrstadter Gemarkung werden soll. 

4.3 Erschließung  

Die Teilflächen sind zum einen über die A63 und L401 überörtlich erschlossen. Die direkte Er-
schließung ist zudem über verschiedene befestigte und unbefestigte Wirtschaftswege gegeben. 

4.4 Gelände 

Das Gelände fällt über beide Teilflächen kontinuierlich nach Süden hin ab, was einer Nutzung 
durch Solaranlagen zugutekommt. 

4.5 Schutzgebiete und Schutzstatus 

Internationale Schutzgebiete / IUCN 
Im Folgenden werden die internationalen Schutzgebiete aufgelistet, die in einem räumlichen Wir-
kungszusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Dafür werden Suchräume definiert, in 
denen grundsätzlich ein Wirkungsbezug vorliegen kann. Im Einzelfall werden zudem weitere 
Schutzgebiete aufgeführt, sofern ein Wirkungszusammenhang über die definierten Suchräume 
hinaus besteht (in Hanglagen, bei Feuchtgebieten flussabwärts, o.ä.). 

Tabelle 1: Internationale Schutzgebiete / IUCN in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-Nr. Lage zum Plangebiet 

Nationalpark 2.000 m /   

Biosphärenreservat 2.000 m /   

VSG Vogelschutzgebiet  4.000 m /   

FFH Fauna-Flora-Habitat 2.000 m Don-
ners-
berg 

FFH-7000-094 Ca. 1,3 - 1,4 km nördlich der 
ersten und zweiten Teilfläche 
(TF) 

FFH-Lebensraumtypen 500 m /   

Keine der Teilflächen des Geltungsbereichs liegt innerhalb eines internationalen Schutzgebiets. 
Das FFH-Gebiet Donnersberg liegt ca. 1.300 m bis 1.400 m nördlich der Flächen. 
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Abbildung 9: FFH-Gebiet (braun); https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php; Plangebiet lila markiert 
durch Enviro-Plan 2023 

Weitere Schutzgebiete 
Wie bei den internationalen Schutzgebieten werden in der Tabelle 2 auch für die nationalen 
Schutzgebiete Suchräume für einen potenziellen Wirkungszusammenhang definiert. Sind dar-
über hinaus Schutzgebiete betroffen, werden diese im Einzelfall ebenfalls aufgeführt. 

Tabelle 2: Nationale Schutzgebiete in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 

Schutzgebietskategorie Such-
raum 

Name Schutzgebiets-Nr. Lage zum Plangebiet 

Naturschutzgebiet 1.500 m /   

Landschaftsschutzgebiet 2.000 m Donners-
berg 

LSG-7333-013 ca. 1,4 km nördlich TF 1 
und 2 

Naturpark 2.000 m /   

Wasserschutzgebiet 1.000 m /   

Naturdenkmal 500 m /   

Geschützter 
Landschaftsbestandteil 

500 m /   

Nach § 30 BNatSchG 
oder 
§ 15 LNatSchG gesetzlich 
geschütztes Biotop 

250 m Quellbach 
unterhalb 
Eichhübel 
OSO Ims-
bach 

GB-6413-1164-2010 ca. 230 m nördlich zu 
TF 1 

Nasswiesen 
im Tal W 
Golfplatz 
Röderhof 

GB-6413-1165-2010 Ca. 250 m nordöstlich 
TF 2 

Keine der Teilflächen des Geltungsbereichs liegt innerhalb eines nationalen Schutzgebiets. 

Das Landschaftsschutzgebiet „Donnersberg“ liegt mit einer Entfernung von etwa 1,4 km nördlich 
von Teilfläche 1 und 2. 230 m nördlich zu Teilfläche 1 befindet sich das Biotop „Quellbach 

 Donnersberg 

1 2 
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unterhalb Eichhübel OSO Imsbach“. Etwa 250 m nordöstlich der zweiten Teilfläche befindet sich 
das Biotop „Nasswiesen im Tal W Golfplatz Röderhof“. 

 

Abbildung 10: Geschützte Biotope (rote Linie), Landschaftsschutzgebiete (Grün); https://geodaten.naturschutz.rlp.de/karten-
dienste_naturschutz/index.php; Plangebiet lila markiert durch Enviro-Plan 2023 

 

  

1 2 
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5 PLANUNGSABSICHT (ZIELE) 

5.1 Grundzüge der Planung 

Um einen wirtschaftlichen Betrieb der geplanten PV-Anlage im „Interkommunalen Solarpark Börr-
stadt und Imsbach“ zu gewährleisten, ist eine Anlagenleistung von etwa 38 MWp geplant. Davon 
entfallen ca. 12 MWp auf den in Imsbach geplanten Teil der Gesamtanlage. Die erzeugte Leistung 
kann sich aufgrund von aktuellen Entwicklungen in der Modultechnologie geringfügig ändern. Der 
gesamte, durch die Photovoltaikanlage erzeugte Strom wird in das öffentliche Stromnetz einge-
speist und kann beispielsweise durch PPA vermarktet werden.  

5.2 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Areals wurde noch nicht festgelegt, kann aber über befestigte 
Wirtschaftswege und die überörtlichen Straßen erfolgen. 

Die technische Erschließung erfolgt in der Planungsphase. Das nächste Umspannwerk zur Ein-
speisung des erzeugten Stroms in das übergeordnete Netz befindet sich in Alsenbrück-Langmeil, 
circa 3,2 km westlich des Plangebiets. 

5.3 Versorgungsleitungen 

Nach aktuellem Kenntnisstand liegen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
keine Versorgungsleitungen. 

5.4 Entwässerung 

Die Oberflächenentwässerung soll über eine breitflächige, dezentrale Versickerung erfolgen. Er-
laubnispflichtige Entwässerungsanlagen oder gesonderte Versickerungsbecken sind nicht vorge-
sehen. 

5.5 Immissionsschutz 

Der Betrieb der Photovoltaikanlage verläuft weitgehend emissionsfrei. Es kommt zu keinen er-
heblichen Lärm-, Staub- oder Geruchsbeeinträchtigungen. Der Baustellenverkehr und die Mon-
tagearbeiten beschränken sich ausschließlich auf die Bauphase, sodass dabei mögliche Lärm- 
und Staubbelastungen nur temporär wirken. Eine Freisetzung von boden-, wasser- oder luftge-
fährdenden Schadstoffen ist ausgeschlossen. Die weiterhin stattfindende landwirtschaftliche Nut-
zung in der Umgebung der Fläche ist i.d.R. mit Staubentwicklungen in bestimmten Bewirtschaf-
tungsphasen verbunden. Einschränkungen für die PV-Freiflächenanlage sind damit aber nicht 
verbunden. 

Reflexionen oder Blendungen in Richtung der benachbarten Ortslagen sind aufgrund der Entfer-
nung und Lage der Flächen nicht zu erwarten. Imsbach und Börrstadt befinden sich nordwestlich 
bzw östlich der Flächen in ca. 1 bzw. 2 km Entfernung. Dazwischen befinden sich einige Gehölz-
strukturen. Ca. 360 m südwestlich der zweiten Teilfläche befindet sich ein Gewerbegebiet. Direkt 
anschließend an die Teilflächen 1 und 2 befinden sich die A63 und die L401. Eine Blendwirkung 
in Richtung der Straßen kann nicht ausgeschlossen werden. Im weiteren Verfahren ist über die 
Erforderlichkeit eines entsprechenden Blendgutachtens zu entscheiden. 

Die Oberflächen der PV-Module bestehen aus lichtabsorbierenden, nicht spiegelnden Oberflä-
chen. Der Albedo Wert (Maß für die Lichtreflektion von Oberflächen) bei herkömmlich verwende-
ten Modulen liegt bei ca. 6 % und ist somit vergleichbar mit einer asphaltierten Straße (und ge-
ringer als der von Gras). Es ist somit von keiner verstärkten Blendwirkung durch den Solarpark 
auszugehen. 
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5.6 Natur und Landschaft 

Aussagen über Natur und Landschaft können dem Vorentwurf des Umweltberichts entnommen 
werden. Dieser wird im weiteren Verfahren noch näher bearbeitet. 

 

6 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Flächen, auf denen die Solarmodule der Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden sol-
len, werden gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO, als sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestim-
mung „Photovoltaiknutzung“ festgesetzt. Um den Betrieb der Anlagen gewährleisten zu können, 
sind neben den baulichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie auch Nebenanlagen 
und notwendige Betriebseinrichtungen, wie Wechselrichter, Trafostationen, Stromspeicher, Zu-
fahrten, Baustraßen oder Wartungsflächen notwendig.  

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der bauli-
chen Anlagen geregelt. Die Grundflächenzahl wird mit 0,6 festgesetzt. Diese Festsetzung ist er-
forderlich, da neben den durch die Pfosten und sonstigen technischen Anlagen (wie z.B. Tra-
fostation) versiegelten als auch unversiegelten, lediglich durch die Solarmodule überstellten Flä-
chen, bei der Berechnung der Grundflächenzahl mit einbezogen werden. 

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen, sowohl der Solarmodule als auch von Nebenanlagen 
wird auf 3,5 m begrenzt. Gleichzeitig muss die Unterkante der Modulflächen einen Mindestab-
stand von 0,6 m zum darunter befindlichen Gelände aufweisen. Dadurch soll eine mögliche Ve-
getation unterhalb der Modultische sowie eine Durchlässigkeit für eine mögliche Beweidung ge-
währleistet werden. Als Bezugspunkt für die Höhenentwicklung wird die natürliche Geländeober-
fläche herangezogen. Um gegenseitiges Verschatten der Module untereinander zu vermeiden, 
sind zwischen den Reihen Abstände einzuhalten. 

Eine Festlegung der Baugrenzen erfolgt im späteren Entwurf. 

6.3 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

Die Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als Grünland zu entwickeln und dauerhaft 
während des Anlagenbetriebs durch Beweidung (bspw. mittels Schafen; ganzjährig oder teil-
weise) und/oder Mahd extensiv zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind die punktförmigen Ver-
siegelungen durch die Befestigungen der Modultische, notwendige Trafostationen bzw. Wechsel-
richter, Speicher, Zuwegungen sowie für sonstige Bepflanzungen vorgesehene Bereiche. Eine 
Mulchmahd ist zulässig. Eine bodenbrüterfreundliche Bewirtschaftung wird empfohlen. Bei einer 
Ansaat sind die Vorgaben nach § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG hinsichtlich der Verwendung geeig-
neten Saatgutes zu beachten (Verwendung von standortgerechtem, zertifizierten Regio-Saatgut 
des entsprechenden Ursprungsgebiets). Eine Saatgutübertragung durch Heudrusch aus geeig-
neten Spenderflächen ist ebenfalls zulässig. Einer Entwicklung von Dominanzbeständen und ei-
ner Ausbreitung von annuellen Unkräutern kann bedarfsweise durch manuelle Schröpfschnitte 
entgegengewirkt werden. Der Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist 
nicht zulässig.  

Optional kann in den ersten Jahren eine Ausmagerung des Standorts durch eine dreischürige 
Mahd mit Abtransport des Mahdgutes durchgeführt werden.  

Nach Beendigung der Betriebszeit ist der Ursprungszustand der Flächen wiederherzustellen und 
etwaige Beeinträchtigungen (Wegebefestigungen, Verdichtungen, Versiegelungen) zu entfernen. 
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In diesem Zusammenhang wird eine Festsetzung zur Entsiegelung nach Rückbau der Anlage ge-
troffen. Nach dem Rückbau wird als Folgenutzung „Flächen für die Landwirtschaft“ festgesetzt.  

 

7 BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 

Einfriedungen  

Zur Abgrenzung der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist ein Maschendrahtzaun oder Stahlgitter-
zaun mit Übersteigschutz, bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m, zulässig. Dabei ist, um das 
ungehinderte Passieren von Kleintieren zu ermöglichen, ein Mindestabstand von 0,20 m zwi-
schen unterer Zaunkante und dem anstehenden Boden einzuhalten. 

Falls es zu einer Beweidung durch Schafe kommen soll, muss der Mindestabstand zwischen 
Zaun und Boden nur an einzelnen Stellen eingehalten werden. 

 

8 STÄDTEBAULICHE KENNDATEN 

Tabelle 3: Flächengrößen 

Flächentyp Flächengröße 

Teilfläche 1: Sonstiges Sondergebiet „Freiflä-
chen-Photovoltaik“  

                  5,7 ha 

Teilfläche 2: Sonstiges Sondergebiet „Freiflä-
chen-Photovoltaik“  

6,1 ha 

Insgesamt 11,8 ha 

 

 

 

 

Erstellt: Stephanie Schneider am 20.07.2023      

      


